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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Das Steuerpaket hat insbesondere bei der Wohneigentumsbesteuerung massive
Steuerausfälle für die Kantone zur Folge; deshalb lehnten die kantonalen
Finanzdirektoren die Steuerreform ab. In der Folge reichten elf – nötig gewesen wären
acht – kantonale Regierungen resp. Parlamente (BE, BS, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VS,
VD) erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein Kantonsreferendum ein. Da das
Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im September unklar war, reichte ein
links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum gegen das Steuerpaket ein. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Am 16. Mai 2004 kam das Steuerpaket zur Abstimmung. Insbesondere aufgrund der
befürchteten Einbussen bei der Wohneigentumsbesteuerung sprachen sich neben den
elf Kantonen (BS, BE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VD, VS), welche erstmals seit 1874 das
Standesreferendum ergriffen hatten, auch neun weitere für die Ablehnung der Vorlage
aus. Linke und Grüne, welche ebenfalls das Referendum ergriffen hatten,
Gewerkschaften und der Schweizerische Mieterverband gaben die Nein-Parole heraus.
Zur Befürworterseite zählten die FDP und die SVP sowie die Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände und der Schweizerische Hauseigentümerverband. Auch die CVP
befürwortete das Steuerpaket, allerdings hatten viele Kantonalsektionen die Nein-
Parole herausgegeben.

Abstimmung vom 16. Mai 2004

Beteiligung: 50,8%
Ja: 821 475 (34,1%)
Nein: 1 585 910 (65,9%)

Parolen:
– Ja: CVP (9*), FDP (1*), SVP (1*), LP, EDU, FP, Lega; economiesuisse, SGV, ZSA,
Hauseigentümerverband, Gemeindeverband.
– Nein: SP, GP, CSP, EVP, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, Mieterverband, Städteverband,
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren.
– Stimmfreigabe: SBV
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 50,8% verwarf das Volk das Steuerpaket mit
65,9% Nein- Stimmen. Lediglich in den drei Bezirken Meilen (ZH), Höfe (SZ) und
Rheintal (SG) waren Ja-Mehrheiten zustande gekommen. Gemäss der Vox-Analyse
lehnten Frauen, die städtische Bevölkerung und Personen mit niedrigem Einkommen
die Vorlage noch deutlicher ab als Männer, die Landbevölkerung und Personen mit
höherem Haushaltseinkommen. Ausschlaggebend für das Stimmverhalten waren die
Parteiverbundenheit und die Einstufung auf der Links-Rechts-Achse: Unter den
Befragten, welche Sympathien für die SVP bekundeten, nahmen 52%, bei der FDP 58%
das Steuerpaket an, bei der SP stiess es auf massive Ablehnung (17% Ja). Ein
differenzierteres Bild zeigte sich bei der CVP, wo lediglich 31% der Befragten, die der
CVP nahe standen, das Steuerpaket gemäss der nationalen Parteiparole annahmen (9
kantonale Sektionen hatten die Nein-Parole herausgegeben). Diese Tendenz zur
Polarisierung zwischen den Parteien bestätigte sich durch die Positionierung der
Befragten auf einer Links-Rechts-Achse: Je weiter links sich die Befragten auf der
Achse einstuften, desto stärker fiel die Ablehnung des Steuerpakets aus, je weiter
rechts die Einstufung, desto stärker die Zustimmung. Aus der Untersuchung der
Stimmmotive ging hervor, dass nach Auffassung der Gegnerinnen und Gegner das
Steuerpaket zu stark den gut Verdienenden zugute kam und zu viele unterschiedliche
Massnahmen enthielt. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.05.2004
MAGDALENA BERNATH
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Die Vorlage zur neuen Finanzordnung wurde im Vorfeld der Abstimmung kaum
bekämpft. Einzig die politisch unbedeutende Partei der Arbeit und drei
Kantonssektionen der SVP (SG, VS, ZG) gaben die Nein-Parole heraus.

Abstimmung vom 28. November 2004

Beteiligung: 36,8%
Ja: 1 258 895 (73,8%) / 19 6/2 Stände
Nein: 446 662 (26,2%) / 1 Stand

Parolen:
– Ja: CVP, FDP, SP, SVP (3*), GP, LP, CSP, EDU, EVP, FP, Lega, SD; ZSA, economiesuisse,
SGV, SBV, SGB, Travail.Suisse.
– Nein: PdA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Am 28. November 2004 stiess die neue Finanzordnung bei einer grossen Mehrheit der
Stimmenden (73,8%) und allen Kantonen ausser Zug (51% Nein) auf Zustimmung. Die
Vox-Analyse zeigte auf, dass eine deutliche Mehrheit der Stimmbevölkerung keine
Ahnung hatte, um was es bei der Vorlage ging. Manche glaubten, sie bilde einen
Teilaspekt der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA), über
die sie am selben Wochenende zu befinden hatten. Auf den Abstimmungsentscheid
hatte dies jedoch keine Auswirkungen: Nichtinformierte stimmten exakt gleich wie die
wenigen, welche sich mit dem Inhalt der neuen Finanzordnung befasst hatten. Die
schlechten Kenntnisse und die Verwechslung mit der NFA führten dazu, dass die
Einstellung zu letzterer zum wichtigsten Bestimmungsgrund für den Entscheid über die
neue Finanzordnung wurde. Wer der NFA zustimmte, hiess zu 92% auch die neue
Finanzordnung gut; wer die NFA ablehnte, votierte zu 65% ebenfalls gegen die
Finanzordnung. Wie bei der NFA waren auch bei der Finanzordnung die
Einkommensverhältnisse das einzige soziale Merkmal, das die Stimmabgabe
beeinflusste; am deutlichsten war die Zustimmung bei Personen in gutsituierten
Haushalten. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2004
MAGDALENA BERNATH

Gegen das Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen
für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen ergriff eine Linksallianz wie bereits
im Jahr 2006 angekündigt das Referendum und reichte dieses mit mehr als 57'000
gültigen Unterschriften ein. Die bürgerlichen Parteien starteten eine Gegenkampagne.
Der Linksallianz gehören unter anderen die SP, der Gewerkschaftsbund (SGB) und die
Grünen an. Das Volk wird anfangs 2008 über die Vorlage abstimmen können. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.07.2007
LINDA ROHRER

Das Volk entschied am 24. Februar über die Unternehmenssteuerreform II, gegen
welche im Vorjahr eine Allianz aus SP, GP und SGB das Referendum eingereicht hatte.

In der Kampagne für die Volksabstimmung bekämpften die SP, die Grünen, die EVP, die
CSP und die SD zusammen mit den Gewerkschaften die Reform. Für die Linke stellte
diese Lockerung der Doppelbesteuerung der Unternehmensgewinne ein unnötiges, ja
sogar verfassungswidriges Steuergeschenk an die Reichen dar. Sie befürchteten, dass
die daraus resultierenden Mindereinnahmen den Staat zu Sparmassnahmen im
Sozialbereich zwingen würden. Ihre Werbung schlug recht aggressive Töne an. So
versuchten sie, die Vorlage mit den von breiten Kreisen als skandalös empfundenen
hohen Löhne und Prämien für Bankmanager in Verbindung zu bringen.

SVP, FDP, CVP und Liberale unterstützten gemeinsam mit dem Bundesrat und den
Unternehmerverbänden Economiesuisse und Gewerbeverband die
Unternehmenssteuerreform. Sie betonten vor allem die daraus entstehenden Vorteile
für die KMU. Das gegnerische Argument der Steuerausfälle relativierten sie mit der
Behauptung, dass die eingesparten Steuern wieder investiert würden, was positive
Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und damit auch auf die zukünftigen
Steuereinnahmen hätte.

Abstimmung vom 24. Februar 2008

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.2008
MARIANNE BENTELI
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Beteiligung: 38,6%
Ja: 938 744 (50,5%)
Nein: 918 990 (49,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, GLP, LP, EDU, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
– Nein: SP, GP, EVP (1)*, CSP (1)*, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Das Bundesgesetz über die Reform der Unternehmenssteuern wurde bei einer relativ
schlechten Stimmbeteiligung von 38,6% mit einem Ja-Stimmenanteil von 50,5%
äusserst knapp angenommen. Der Vorsprung der Befürwortenden betrug weniger als
20'000 Stimmen. Am stärksten stimmten die Niedersteuerkantone Nidwalden (64,3%),
Appenzell Innerrhoden und Zug zu. Am niedrigsten war die Akzeptanz in den linken
Industriekantonen Neuenburg (40,4%) und Basel-Stadt. Grundsätzlich nahm die
Zustimmung von Ost nach West ab. Eine wichtige Ausnahme bildete Genf, das als
einziger französischsprachiger Kanton zustimmte. Ein Grund für die Differenz zwischen
den Sprachregionen mag darin gelegen haben, dass ausser Bern (wo sie am 24. Februar
mit einer kantonalen Volksabstimmung eingeführt wurde) und Basel-Stadt (wo sie in
Vorbereitung ist) bereits alle Kantone der Deutschschweiz eine ähnliche Regelung im
kantonalen Steuerrecht kennen. Die Vox-Analyse zum Stimmverhalten zeigte, dass die
Anhängerschaft der SP und der Grünen nahezu geschlossen der ablehnenden
Parteiparole gefolgt war. Auch die Mitglieder oder Sympathisanten der Gewerkschaften
sprachen sich überdurchschnittlich oft gegen die Unternehmenssteuerreform aus (72%
Nein). Zwischen der Anhängerschaft der drei grossen bürgerlichen Parteien SVP, FDP
und CVP gab es kaum Unterschiede; sie stimmte zu mehr als 70% für die Reform. 5

Am 17. Juni 2016 kam das Unternehmenssteuerreformgesetz III (USR III), das im Zuge
der parlamentarischen Beratungen von den Räten in einigen wesentlichen Punkten
angepasst worden war, zur Schlussabstimmung. Eine Reform war nötig geworden, weil
die Schweiz international nicht mehr akzeptierte Sonderregelungen im Bereich der
Unternehmensbesteuerung abschaffen muss. SP-Fraktionschef Roger Nordmann (sp,
VD) bezeichnete die Reform als ungerecht, unsozial und verantwortungslos und gab
bekannt, dass seine Partei das Referendum dagegen ergreifen werde. Unterstützung
erhielt sie dabei von den Grünen. Fraktionssprecher Louis Schelbert (gp, LU) sah in der
USR III eine Umverteilungsvorlage mit Milliardenkosten zulasten der Bevölkerung. Die
anderen Fraktionen unterstützten die Vorlage. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz (svp,
BE) warnte vor der Abwanderung von bis zu 24'000 internationalen Unternehmen, wenn
man ihr nicht zustimme. Ins gleiche Horn stiessen FDP und CVP: Ignazio Cassis (fdp, TI)
sprach davon, dass die USR III nicht über CHF 1 Mrd. koste, sondern CHF 5 Mrd. an
Steuersubstrat sichere. Markus Ritter (cvp, SG) sah durch die Reform die Gefahr des
Verlusts tausender Arbeitsplätze gebannt. Der Nationalrat nahm die Vorlage mit 139 zu
55 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Der Ständerat votierte mit 29 zu 10 Stimmen bei 4
Enthaltungen für die USR III.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2016
DAVID ZUMBACH

Kurz nach deren Annahme durch das Parlament lancierten SP, Grüne, SGB, Unia sowie
weitere Gewerkschaften und Jungparteien das Referendum gegen die
Unternehmenssteuerreform III. Die Referendumsdrohung wurde bereits während der
Behandlung im Parlament ausgestossen, falls die Steuerreform ohne Gegenfinanzierung
beschlossen würde. Am 6. Oktober 2016 reichte das Referendumskomitee 56'000
beglaubigte Unterschriften gegen die USR III bei der Bundeskanzlei ein. 

Im Abstimmungskampf kritisierten die Gegner des neuen Steuergesetzes insbesondere
die ungleiche Verteilung von Kosten und Nutzen. So würden von der Vorlage nur
Unternehmensbesitzer profitieren, während die Allgemeinheit die Steuerausfälle durch
Leistungsabbau, höhere Gebühren und mehr Steuern zu bezahlen hätte. Die neuen
"Steuertricks" seien zudem undurchsichtig, so dass nur die in deren Erarbeitung
involvierten Beratungsfirmen ihre Auswirkungen abschätzen könnten. Die SP hatte im
Parlament eine Gegenfinanzierung durch eine höhere Besteuerung der Dividenden
gefordert, die vom Parlament jedoch abgelehnt worden war. Entsprechend befürchtete
man nun auf Seiten des Referendumskomitees, dass die Steuerreform ohne
Gegenfinanzierung zu hohen Kosten für Bund, Kantone und Gemeinden führen würde.
Über die Höhe dieser zusätzlichen Kosten waren sich Befürworter und Gegner jedoch
nicht einig: Der Bundesrat ging in seinem Bericht auf Bundesebene von Kosten von rund

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2016
ANJA HEIDELBERGER
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CHF 1,3 Mia. aus, zu denen aber weitere Kosten auf kantonaler und kommunaler Ebene
hinzukommen würden. So hatten bereits vor der Durchführung der Volksabstimmung
mehrere Kantone Senkungen ihrer kantonalen Gewinnsteuern veranlasst, was es ihnen
erlauben sollte, international wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Auf der anderen Seite wiesen die Befürworter der USR III darauf hin, dass Nichtstun
Steuersubstrat in der Höhe von CHF 5,4 Mia. pro Jahr gefährde und entsprechend
deutlich teurer sei. Durch die Steuerreform könnten hingegen zehntausende
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in Milliardenhöhe gesichert werden. Zudem warfen
die Befürworter den Gegnern vor, bewusst auf die Vorlage eines alternativen Plans zu
verzichten, weil ihre Alternativen kaum Anklang finden würden. 

Die Unterschriftensammlung war von einer regen medialen Berichterstattung zur
Steuerreform begleitet, die auch nach Zustandekommen des Referendums nicht abriss.
Entsprechend verzeichnete das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög)
eine sehr frühe und sehr starke Berichterstattung zur USR III, die Ende Januar durch
das Interview von Eveline Widmer-Schlumpf in der Zeitung "Blick" noch weiter anstieg.
In diesem hatte sich die ehemalige Finanzministerin gegen die Steuerreform in ihrer
jetzigen Form ausgesprochen, da das Parlament bei dieser „nun einfach sehr weit
gegangen [sei] mit zusätzlichen Entlastungen für gewisse Firmen“ und da es „ein paar
Punkte [gebe], welche die Reform aus der Balance gebracht“ hätten. Immer häufiger
meldeten sich anschliessend bürgerliche Politiker zu Wort, die ähnliche Bedenken
gegenüber der USR III äusserten. 

Nicht nur die Berichterstattung, auch die Inseratekampagne zur
Unternehmenssteuerreform III startete früh und stark. So schaltete gemäss einer
Analyse von Année Politique Suisse in den letzten 5 Jahren kaum ein Komitee so früh so
viele Inserate wie die Befürworter der Steuerreform. Anders als bei der
Berichterstattung, bei der das Verhältnis der Aufmerksamkeit für Befürworter und
Gegner gemäss fög relativ ausgeglichen war, übertrumpften die Befürworter (88%) die
Gegner (12%) bei den Inseraten deutlich. Auch die Parolenfassung deutete auf zwei
ungleich grosse Lager hin: So sprachen sich mit SVP, FDP, CVP, BDP und GLP die
meisten grösseren Parteien für die Steuerreform aus. Unterstützt wurden sie dabei
unter anderem von Economiesuisse, dem Gewerbeverband sowie der
Finanzdirektorenkonferenz. Die Nein-Parole beschlossen unter anderem die SP,
Grünen, EVP, PdA, der Gewerkschaftsbund und Travail Suisse; Stimmfreigabe gewährte
der Städteverband. 6

Am 12. Februar 2017 wurde über das Referendum zur Unternehmenssteuerreform III
abgestimmt, wobei sich die Stimmbürger mit 59,1 Prozent Nein-Stimmen gegen die
Reform aussprachen. Eine erste, nach demografischen, geografischen und politischen
Variablen gewichtete Nachbefragung der Tamedia zeigte, dass sich lediglich die FDP-
Sympathisanten mehrheitlich für die Steuerreform ausgesprochen (67% Zustimmung),
die Anhänger der übrigen bürgerlichen Parteien die Vorlage jedoch teilweise deutlich
abgelehnt hatten. Gerade die kritische Haltung der SVP-Sympathisanten zur Vorlage
(47% Zustimmung) veranlasste zahlreiche Kommentatoren dazu, den Grund für die
Ablehnung (auch) in der Verunsicherung der Stimmbürger sowie in einem
Vertrauensverlust gegenüber der Wirtschaft oder zumindest in einem Misstrauen
gegenüber der international tätigen Wirtschaft zu suchen.
Einig war man sich in den Tagen nach der Abstimmung vor allem darüber, dass es nun
schnell gehen müsse mit einer neuen Vorlage. Einerseits drohe der Schweiz ein Platz
auf der von der EU verfassten schwarzen Liste der Steueroasen, wenn die bisherigen
Privilegien nicht rasch abgeschafft werden. Andererseits bestehe nun eine Rechts- und
Planungsunsicherheit für die betroffenen Unternehmen, die es zu beheben gelte.
Schliesslich teilten aber auch die Kantone den Wunsch nach einer schnellen Lösung, da
sich zahlreiche Reformen der kantonalen Gewinnsteuern auf die nationale Vorlage
abgestützt hätten. Entsprechend sprachen die Abstimmungsverlierer vielerorts davon,
dass die Linke jetzt – wie während der Kampagne angekündigt – Hand bieten müsse für
eine schnelle Lösung. Unklar ist jedoch, wie eine solche Lösung aussehen soll. So wisse
der Bundesrat gemäss der NZZ nun dank der Abstimmung zwar, was das Volk nicht
wolle, unklar sei aber noch immer, was es wolle. Die meisten Kommentatoren
erachteten eine Unternehmenssteuerreform IV, also einen kompletten Neubeginn der
Verhandlungen, als nicht nötig, da die meisten Argumente bereits auf dem Tisch lägen. 
Möglich wäre daher ein sogenannter Plan B, der gemäss Beat Jans (sp, BS) verschiedene
Elemente beinhalten müsste, welche die SP bereits während der Parlamentsdebatte
gefordert hatte. Dazu könnten zum Beispiel der Verzicht auf den Steuerabzug auf fiktive

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.02.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Eigenkapitalzinsen und auf eine übermässige Anrechnung des Forschungsaufwandes,
eine engere Fassung der Patentbox, eine Versteuerung der Dividenden grosser
Beteiligungen zu mindestens 80 Prozent als Einkommen, die Einführung einer
Kapitalgewinnsteuer sowie die Senkung der Bundesbeiträge an die Kantone gehören. Er
stellte zudem einen vollen Plan B der SP für die Frühlingssession 2017 in Aussicht. 
Je nach Reichweite der Forderungen der Abstimmungsgewinner könnte sich eine
schnelle Verabschiedung eines solchen Plan B jedoch als schwierig erweisen. Dieser
Problematik würde der sogenannte Plan C Abhilfe schaffen, der die Steuerreform in
zwei Phasen aufteilen möchte. In einer ersten Phase würden die bisher wenig
umstrittenen Massnahmen kurzfristig umgesetzt, dazu zählen gemäss Ruedi Noser (fdp,
ZH) die Abschaffung der alten Steuerregime, eine tiefe, auf fünf Jahre beschränkte
Übergangsbesteuerung für die Unternehmen, eine Änderung des Berechnungsmodus
für den NFA sowie die bisher vorgesehenen Kompensationszahlungen des Bundes an
die Kantone in der Höhe von CHF 1,1 Mia. Dies würde dem Bund mehr Zeit geben, die
umstritteneren Punkte wie die Gegenfinanzierung der Steuerreform und neue
Steuerprivilegien auszuhandeln. 
Unklar bleibt der konkrete Zeitplan: Die Abstimmungssieger verlangen vom Bundesrat,
bis zum Sommer 2017 eine neue Botschaft auszuarbeiten. Dies wäre jedoch nur
möglich, wenn keine neue Vernehmlassung durchgeführt und entsprechend auch
entgegen deren Forderungen, die Städte und Gemeinden nicht stärker in die Reform
einbezogen würden. Entsprechend sprach Bundesrat Maurer nach der Abstimmung
davon, dass eine Botschaft des Bundesrates nicht vor Ende 2017 zu erwarten sei. Nach
seiner Sitzung vom 22. Februar 2017 kündigte der Bundesrat hingegen an, dass das EFD
bis Mitte 2017 unter Beteiligung von Kantonen, Städten, Gemeinden, politischen
Parteien und Verbänden „Eckwerte für eine neue Vorlage und Vorschläge für das
weitere Vorgehen“ ausarbeiten werde. 

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 45,2%
Ja: 989'306 (40,9%) / Stände: 3 1/2 	
Nein: 1'427'946 (59,1%) / Stände: 17 5/2 

Parolen: 
- Ja: SVP, FDP, CVP, BDP, GLP, EDU, Economiesuisse, Gewerbeverband,
Finanzdirektorenkonferenz
- Nein: SP, Grüne, EVP, PdA, Gewerkschaftsbund, Travail Suisse
- Stimmfreigabe: Städteverband 7

Die Voto-Analyse zur Abstimmung vom 12. Februar 2017 über die
Unternehmenssteuerreform III verdeutlichte insbesondere, dass die Vorlage den
Befragten grosse Schwierigkeiten bereitet hatte. So gaben 74 Prozent der an der
Umfrage Teilnehmenden an, dass es ihnen eher schwer gefallen sei, zu verstehen, um
was es bei der Vorlage ging. Entsprechend nutzten auch viele Befragte
Entscheidungshilfen: 39 Prozent der Ja-Stimmenden und 20 Prozent der Nein-
Stimmenden gaben an, bei der Entscheidungsfindung Empfehlungen von Bekannten,
Parteien oder dem Bundesrat gefolgt zu sein. Das Vertrauen der Befragten in Bundesrat
und Parlament sowie in die Wirtschaft erwies sich als relativ hoch, doch während
Ersteres kaum Einfluss auf den Stimmentscheid hatte, zeigte sich das Vertrauen in die
Wirtschaft als sehr relevant für das individuelle Stimmverhalten: Wer der Wirtschaft
misstraute, lehnte die Vorlage mit grosser Wahrscheinlichkeit ab. 
Sowohl Ja- als auch Nein-Stimmende nahmen die Notwendigkeit sowie den Nutzen der
Unternehmenssteuerreform wahr – die entsprechenden Argumente wurden von beiden
Lagern mehrheitlich akzeptiert. Entscheidend waren aber die Einschätzungen der
Befragten bezüglich Nutzniessern und Folgen der Vorlage. So befürchteten 36 Prozent
der Nein-Stimmenden, dass nur die Reichen oder grosse, internationale Firmen von der
Änderung profitieren würden, während der Mittelstand die Kosten trage. Folglich
rechneten 35 Prozent der Befragten mit tieferen Steuereinnahmen, 78 Prozent von
ihnen lehnten die USR III ab. Kritisiert wurden gemäss den Autoren der Voto-Studie
folglich nicht einzelne, konkrete Instrumente der Vorlage; vielmehr erwies sich das
Gesamtpaket der Steuerinstrumente sowie dessen Vermittlung als nicht
mehrheitsfähig. 8
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Wie angekündigt begann die SP kurze Zeit nach der parlamentarischen Schlussberatung
mit der Unterschriftensammlung für das Referendum gegen die Erhöhung des
Kinderabzugs. Die Partei wehrte sich dagegen, dass zukünftig CHF 10'000 statt wie
bisher CHF 6'500 pro Kind von den Steuern abgezogen werden können. Von diesem
«Reichenbonus» würden Alleinerziehende respektive Eltern mit zwei Kindern erst ab
einem Jahreseinkommen von CHF 100'000 respektive CHF 120'000 profitieren, den
Maximalbetrag erreiche man erst ab CHF 200'000 respektive 300'000, betonten
Exponentinnen und Exponenten der Partei. Bei einem Jahreseinkommen von CHF
100'000 zahle man jährlich CHF 90 bis 210 weniger Steuern, bei einem Einkommen von
CHF 150'000 CHF 168 bis 490 weniger und ab einem Einkommen von CHF 200'000 CHF
910. So kämen entsprechend 70 Prozent der Entlastung den 15 Prozent der Familien mit
den höchsten Einkommen zu Gute. «Die, die jetzt entlastet werden, merken nicht
einmal, dass sie entlastet werden», kritisierte etwa Anita Fetz (sp, BS) die Massnahme.
Stattdessen könnten für dieselben Kosten von CHF 350 Mio. die Prämienverbilligungen
um über 10 Prozent aufgestockt werden. Dieser Kritik hatte Finanzminister Maurer in
der Parlamentsdebatte beigepflichtet: 85 Prozent aller Familien würden kaum oder gar
nicht von der Änderung profitieren. «Das ist eine Steuerentlastung für höhere
Einkommen. Das kann man wollen, aber dann darf man das nicht als Familienvorlage
verkaufen», betonte er. Diese Kritik liess Beat Walti (fdp, ZH) gegenüber der NZZ nicht
gelten: Zwar profitierten die Familien von Gutverdienenden von dieser Änderung, sie
bezahlten aber auch den Grossteil der Steuern – 44 Prozent der Familien mit Kindern
bezahlen keine Bundessteuer – und trügen dadurch eine erhebliche Abgabenlast mit
einer Grenzbelastung gegen 50 Prozent. Wenn man schon die Progression nicht ändern
könne, müsse man halt die Abzüge erhöhen. 
Mit dem Hauptargument des «Reichenbonus» machte sich die SP Schweiz zusammen
mit den Grünen an die Unterschriftensammlung. Unterstützt wurden sie gemäss Medien
ab Ende November von einem liberalen Nein-Komitee – hauptsächlich bestehend aus
Mitgliedern der GLP und einzelnen Jungfreisinnigen. Dieses kritisierte die Erhöhung des
Kinderabzugs als «Herdprämie» oder als «Konkubinatsstrafe». Ursprünglich habe die
Vorlage dazu gedient, die Arbeitsanreize für gutverdienende Frauen zu erhöhen.
Dadurch dass nun die Kinderabzüge aber für alle Familien erhöht würden, würden die
Arbeitsanreize von Frauen mit mehreren Kindern verringert, kritisierte etwa Kathrin
Bertschy (glp, BE) die Änderung. Durch die Unterstützung von Einverdiener-Haushalten
– neben anderen Haushaltsformen – würde auch ein konservatives Familienbild
gestärkt. Unterstützung erhielten die Referendumsführenden dabei auch von Avenir
Suisse. Deren Forschungsleiter Marco Salvi betonte gegenüber der Presse, dass ein
Zielkonflikt zwischen finanzieller Entlastung der Familien und Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestehe und diese Vorlage nur wenig zur Stärkung
der Vereinbarkeit beitrage – und allenfalls sogar kontraproduktiv sei. Die Experten der
Steuerverwaltung erwarteten gemäss Medien aufgrund sich gegenseitig aufhebender
Effekte auch «keinen nennenswerten Einfluss» auf die Arbeitsanreize von
Zweitverdienenden.
Zwar zeigten sich auch die Kantone nicht erfreut über die Vorlage, zumal sie diese CHF
70 Mio. pro Jahr kosten würde, ohne dass sie zuvor in einer Vernehmlassung die
Möglichkeit gehabt hätten, ihre Meinung zu der Erhöhung der Kinderabzüge kundzutun.
Dennoch wollten sie sich nicht an einem Referendum beteiligen. 

Am 14. Januar 2020 reichte die SP nach eigenen Angaben 60'000 beglaubigte
Unterschriften ein, was die NZZ als «Machtdemonstration» der Partei verstand, die
«scheinbar mühelos» ein Referendum zustandegebracht habe. Parteipräsiedent Levrat
(sp, FR) betonte denn auch gegenüber dem Blick, dass man das Referendum aus
eigener Kraft zustande gebracht habe. Ende Januar bestätigte die Bundeskanzlei das
Zustandekommen des Referendums mit 53'088 gültigen Unterschriften. 9
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Noch bevor der Abstimmungskampf zur Änderung der direkten Bundessteuer zur
steuerlichen Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten, über die im Mai
2020 hätte abgestimmt werden sollen, richtig begonnen hatte, gab der Bundesrat im
März 2020 bekannt, die Abstimmung aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns auf
September 2020 zu verschieben. 
Die Abstimmungsvorlage umfasste zwei Aspekte: einerseits die im Titel aufgeführte
Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs von CH 10'000 auf CHF 25'000, andererseits die
der Vorlage von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit hinzugefügte Erhöhung des
Kinderabzugs von CHF 6'500 auf CHF 10'000. Im Zentrum der Abstimmungskampagne
stand der zweite Aspekt, die Erhöhung des Kinderabzugs, wobei dieselbe Frage die
Diskussion dominierte, die schon im Rahmen der Parlamentsdebatte im Mittelpunkt
gestanden hatte: Wer profitiert von den Kinderabzügen? Zur Beantwortung dieser Frage
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stützten sich beide Seiten auf die Daten der ESTV, welche Finanzminister Maurer in der
Parlamentsdebatte präsentiert hatte. 
Die Befürworterinnen und Befürworter stellten den Nutzen der Vorlage für den
Mittelstand in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. «Der Mittelstand profitiert», warb etwa
die CVP auf ihrer Internetseite. Stütze man sich auf die Definition des BFS für
«Mittelstand», erhalte der Mittelstand 49 Prozent der Ermässigungen, argumentierte
Marianne Binder-Keller gegenüber dem Sonntagsblick. Gegen diese Darstellung wehrten
sich die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage: Der (obere) Mittelstand profitiere zwar
auch, in erster Linie nütze die Vorlage aber vor allem den Gutverdienenden, kritisierten
sie: Je höher das Einkommen, desto grösser sei der Spareffekt. 70 Prozent der
Gesamtentlastung kämen so den 15 Prozent der Familien mit den höchsten Löhnen zu,
während 45 Prozent der Familien keine Entlastung erfahren würden, da sie keine
Bundessteuern bezahlten. Gar als «Klientelpolitik» bezeichnete etwa das liberale
Komitee, vor allem bestehend aus Mitgliedern der GLP, die Vorlage. Noch einseitiger sei
die Verteilung schliesslich, wenn nicht nur die Familien, sondern alle Haushalte, also
auch die Alleinstehenden und die kinderlosen Paare, die ja ebenfalls von den
Steuerausfällen betroffen wären, berücksichtigt würden, betonte überdies Jacqueline
Badran (sp, ZH). Berücksichtige man diese ebenfalls, profitierten lediglich sechs Prozent
aller Haushalte von 70 Prozent der Steuerausfälle. Man lasse jedoch den Mittelstand im
Glauben, dass er von der Vorlage profitiere, indem in der Debatte sowie im
Abstimmungsbüchlein jeweils das steuerbare Einkommen aufgeführt werde. Dies sei
«total irreführend» (Badran gemäss Blick), da niemand die Höhe seines persönlichen
steuerbaren Einkommens kenne. Die ESTV begründete die Verwendung des steuerbaren
Einkommens jedoch damit, dass sich der tatsächliche Steuerbetrag beim
Bruttoeinkommen zwischen verschiedenen Personen stark unterscheiden könne.  
Obwohl die Befürworterinnen und Befürworter immer betonten, dass die Mehrheit der
Familien profitiere, gab zum Beispiel Philipp Kutter (cvp, ZH), der die Erhöhung der
Kinderabzüge im Nationalrat eingebracht hatte, in einem Interview gegenüber der NZZ
unumwunden zu, dass die Vorlage auch eine Steuersenkung für Gutverdienende
beinhalte: Über den Steuertarif seien allgemeine Steuersenkung für Gutverdienende
«chancenlos», mehrheitsfähig sei einzig der «Weg über die Kinderabzüge».

Nicht nur der Mittelstand, sondern auch die Familien standen im Zentrum der Vorlage.
Diese müssten endlich unterstützt werden, betonte Philipp Kutter, was mithilfe der
aktuellen Vorlage möglich sei: 60 Prozent aller Familien könnten von einer Erhöhung
des Kinderabzugs profitieren. Dem entgegnete etwa die NZZ, dass die Familien in den
letzten Jahren stark entlastet worden seien (v.a. durch die Reduktion der Bundessteuer
für Haushalte mit Kindern), deutlich stärker zumindest als Kinderlose. Brigitte Häberli-
Koller (cvp, TG) befürwortete indes insbesondere, dass durch die aktuelle Vorlage alle
Familienmodelle unabhängig der Betreuungsform entlastet würden. Die Gesellschaft
habe als Ganzes ein Interesse daran, dass die Leute Kinder bekommen, ergänzte Kutter.
Familiäre Strukturen seien für die Gesellschaft wichtig, überdies sei man dadurch
weniger auf Zuwanderung angewiesen, die ja ebenfalls teilweise auf Ablehnung stosse.
Demgegenüber wurde in der NZZ die Frage diskutiert, ob Kinderabzüge überhaupt
gerechtfertigt seien. So könne man es als private Konsumentscheidung ansehen, Kinder
zu haben; in diesem Falle würden Kinderabzüge der Besteuerung nach wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit widersprechen. Es gäbe aber einen politischen Konsens, dass das
Steuerrecht Kinderkosten berücksichtigen solle. Die Entscheidung, wie diese
Unterstützung erfolgen solle (durch degressiv wirkende Kinderabzüge, neutral wirkende
Abzüge vom Steuerbetrag oder durch progressiv wirkende Kinderzulagen zum
Erwerbseinkommen), sei dann eine weitere, umverteilungspolitische Entscheidung.

Ein weiteres Argument der Gegnerinnen und Gegner der Erhöhung des Kinderabzugs lag
in den daraus folgenden hohen Kosten: Die Vorlage verursache voraussichtlich fast
40mal höhere Kosten, als für die Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs geplant worden
war, und übertreffe damit auch die Kosten der medial deutlich umstritteneren
Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs. Dadurch sei zukünftig weniger Geld für andere,
sinnvollere Projekte vorhanden, argumentierten sie. SP, Grüne und die Kritikerinnen
und Kritiker der Vorlage aus der FDP stellten dabei insbesondere die
Individualbesteuerung in den Mittelpunkt. Dieser sprachen sie eine deutlich grössere
Wirkung auf die Erwerbstätigkeit von Frauen zu als den Drittbetreuungsabzügen. Da sie
aber ebenfalls zu hohen Steuerausfällen führen würde, befürchteten sie, dass die
Abschaffung der Heiratsstrafe bei Annahme der aktuellen Vorlage auf die lange Bank
geschoben würde, weil kein Geld mehr vorhanden wäre. Verstärkt wurde dieses
Argument durch die hohen Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie: Hatte der
Bundesrat während der Budgetdebatte fürs Jahr 2020 noch mit einem Überschuss von
CHF 344 Mio. gerechnet, wurde jetzt ein Defizit über CHF 20 Mrd. erwartet. Die Medien
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vermuteten von diesem Defizit nicht nur Auswirkungen auf die Vorlage zum
Drittbetreuungs- und zum Kinderabzug, sondern auch auf die gleichzeitig
stattfindenden Abstimmungen zu den Kampfflugzeugen und über den
Vaterschaftsurlaub. «Angesichts enormer Zusatzlasten kann sich unsere Gesellschaft
erst recht keine Steuergeschenke mehr leisten, die nichts bringen», argumentierte
etwa GLP-Nationalrat Thomas Brunner (glp, SG). Das sahen die Befürwortenden anders,
Philipp Kutter etwa betonte: «Das wird den Bund nicht umbringen». 

Schliesslich waren sich Befürwortende und Gegnerschaft nicht einig, inwiefern das
ursprüngliche Ziel der Vorlage, die Förderung der Beschäftigung hochgebildeter
Personen, insbesondere von Frauen, durch die Ergänzung der Kinderabzüge gefördert
wird. Raphaela Birrer argumentierte im Tages-Anzeiger, dass die Erhöhung der
Kinderabzüge die Anreize zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit verstärke. In einer Studie
zur Wirkung der beiden Abzüge (Kinderabzug und Drittbetreuungsabzug) auf die
Erwerbstätigkeit bestätigte Avenir Suisse diesen Effekt nur bedingt: Zwar senkten beide
Abzüge den Grenzsteuersatz (also die Besteuerung von zusätzlichem Einkommen) und
förderten damit die Erwerbstätigkeit, jedoch sei der entsprechende Effekt des
Kinderabzugs gering. Zudem senke er auch den Grenzsteuersatz von
Einverdienerhaushalten, wodurch die Erwerbstätigkeit von Frauen nicht gesteigert
werde. Von der Erhöhung des Betreuungskostenabzugs sei hingegen ein deutlich
stärkerer Effekt auf die Erwerbstätigkeit zu erwarten, damit könne der Anreiz des
aktuellen Steuersystems für Zweitverdienende, nicht oder nur wenig zu arbeiten,
gemildert werden. Die GLP stellte entsprechend insbesondere diesen Aspekt in den
Mittelpunkt und sprach von einer Mogelpackung, weil die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie durch die Erhöhung des Kinderabzugs nicht verbessert werde. Nationalrätin
Christa Markwalder (fdp, BE), die sich ebenfalls im liberalen Komitee engagierte, reichte
im Juni 2020 eine parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 20.455) ein, mit der sie das
Originalanliegen der Vorlage, also den Drittbetreuungsabzug, erneut aufnahm. Damit
sollte dieser bei einer Ablehnung der Vorlage möglichst schnell verwirklicht werden
können.
Die Frage, ob die Vorlage Anreize zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit beinhalte oder
nicht, hatte aber noch eine zweite Komponente. So störte sich die Weltwoche
überhaupt daran, dass das Steuerrecht «für alle möglichen Zwecke instrumentalisiert»
werde. Es sei nicht dafür da, «bestimmte Lebensmodelle zu fördern», argumentierte
Katharina Fontana. Zudem sei es unmöglich, Steuergerechtigkeit herzustellen, zumal
sich niemand jemals gerecht besteuert fühle. 

Bezüglich der Komitees gibt es weniger zu sagen. Auf der Befürworterseite der Vorlage
standen insbesondere die CVP und die SVP. Ja-Parolen gaben auch die BDP, EVP und
die FDP.Liberalen aus, unterstützt wurden sie vom Gewerbeverband. Die Medien
interessierten sich indes insbesondere für die Position der Freisinnigen, zumal sie die
Vorlage im Parlament anfangs bekämpft, ihr mit ihrem Meinungswandel dann aber zum
Durchbruch verholfen hatten. Nun wolle sich die Partei nicht an der Kampagne
beteiligen, so die WOZ, zumal sie intern gespalten war: Einzelne Personen, darunter
Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) und Nationalrätin Christa Markwalder, sprachen sich
gegen die Vorlage aus und beteiligten sich gar am liberalen Nein-Komitee. Dieses setzte
sich insbesondere aus Mitgliedern der GLP zusammen und kämpfte vor allem dagegen,
dass die «Mogelpackung» viel koste, aber keine oder gar negative Auswirkungen hätte.
Damit würden «keine Anreize für arbeitstätige Elternteile geschaffen», betonte Kathrin
Bertschy (glp, BE). Auf linker Seite kämpften vor allem die SP und die Grünen, welche
die Unterschriften für das Referendum gesammelt hatten, für ein Nein. Unterstützt
wurden sie von den Gewerkschaften, aber auch Avenir Suisse sprach sich gegen die
Kinderabzüge aus. Stimmfreigabe erteilten hingegen unter anderem die FDP Frauen. Sie
befürworteten zwar den Drittbetreuungsabzug, störten sich aber an den hohen Kosten
des Kinderabzugs, durch den das wichtigere Projekt der Individualbesteuerung weiter
hinausgeschoben werde. Auch der Arbeitgeberverband entschied sich für
Stimmfreigabe, nachdem er das Projekt im Parlament noch bekämpft hatte, da es
«kaum zu einer stärkeren Arbeitstätigkeit der Eltern beitrage», wie der Blick berichtete.
Dasselbe geschah mit Economiesuisse, der das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vorlage
anfangs zu wenig ausgewogen gewesen sei. Der Sonntags-Blick vermutete, dass sich die
Verbände nicht zu einer Nein-Parole hätten durchringen können, da das Referendum
«aus dem falschen politischen Lager» stammte. Interessant war für die Medien
schliesslich auch die Position des Bundesrates, insbesondere von Finanzminister
Maurer. Dieser hatte die Vorlage im Parlament mit deutlichen Worten bekämpft, vertrat
nun aber – wie im Gesetz für politische Rechte geregelt – die Position des Parlaments.
Ersteres hatte er so gut getan, dass sich auch die NZZ nicht sicher war, ob er denn nun
die Vorlage persönlich befürworte, wie seine Partei, oder sie ablehne. 
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Der Abstimmungskampf zur Vorlage verlief ungemein schwach. So stand sie deutlich im
Schatten der Corona-Pandemie sowie der anderen vier Vorlagen. Sie wurde gemäss
Analysen vom Fög und von Année Politique Suisse einerseits nur sehr schwach in
Zeitungsinseraten beworben und andererseits auch in den Medien vergleichsweise
selten thematisiert. Die briefliche Stimmabgabe deutete anfänglich auf mässiges
Interesse am Super-Sonntag hin, wie der Abstimmungstag mit fünf Vorlagen in den
Medien genannt wurde. Die SP schaltete sieben kurze Animationsfilme und gab ein
Comic-Heftchen zu den Filmen aus, um zu verhindern, dass die Vorlage untergeht. Die
ersten Vorumfragen Mitte August 2020 zeigten dann auch, dass die Meinungsbildung
zur Vorlage noch nicht weit fortgeschritten war. Auf diese Tatsache wurde in den
entsprechenden Berichten das Zwischenergebnis, wonach die Sympathisierenden von
SP und Grünen die Vorlage mehrheitlich befürworteten, zurückgeführt.
Besserverdienende gaben zu diesem Zeitpunkt an, der Vorlage eher zuzustimmen.
Christian Levrat (sp, FR) hoffte, diese Personen durch die Kampagne noch umstimmen
zu können. Die erste Tamedia-Umfrage ergab insgesamt eine Zustimmung («dafür»
oder «eher dafür») von 55 Prozent und eine Ablehnung von 37 Prozent, während die
SRG-Vorumfrage mit 51 Prozent zu 43 Prozent zu ähnlichen Ergebnissen kam. Diese
Zahlen kehrten sich bis zum Termin der letzten Welle Mitte September um: Die
Tamedia-Umfrage ergab eine Zustimmung von 46 Prozent und eine Ablehnung von 51
Prozent, die SRG-Umfrage eine von 43 Prozent zu 52 Prozent. Bei den
Sympathisierenden von SP und Grünen war die Zustimmung vom ersten zum zweiten
Termin gemäss SRG-Umfragen um 19 respektive 14 Prozentpunkte gesunken, bei den
Sympathisierenden der GLP ebenfalls um 12 Prozentpunkte. Bei den übrigen Parteien
nahm sie ebenfalls leicht ab. 

Das Resultat der Abstimmung zur Änderung der direkten Bundessteuer über die
steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten war schliesslich
deutlicher, als die Vorumfragen und die Ausgangslage viele Kommentatorinnen und
Kommentatoren hatten vermuten lassen: Mit 63.2 Prozent Nein-Stimmen lehnte das
Stimmvolk die Vorlage mit einer vergleichsweise hohen Stimmbeteiligung von 59.2
Prozent deutlich ab. Dieses Nein lasse jedoch einigen Interpretationsspielraum,
betonten die Medien. So gab es zwischen den Kantonen doch beträchtliche
Unterschiede: Am kritischsten zeigte sich die Stimmbevölkerung im Kanton Appenzell-
Ausserrhoden (28.1%), gefolgt von denjenigen in Appenzell-Innerrhoden (29.3%) und
Bern (29.5%), am höchsten lag die Zustimmung im Tessin (52.0%) und in Genf (50.1%),
beide Kantonsbevölkerungen hätten die Vorlage angenommen. Allgemein wurde gemäss
BFS ersichtlich, dass die italienischsprachige (52.0%) und die französischsprachige
Schweiz (48.5%) der Vorlage deutlich mehr abgewinnen konnten als die
Deutschschweiz. Kaum Unterschiede waren zwischen Stadt und Land erkennbar: Die
ländlichen Regionen (35.3%) lehnten die Vorlage ähnlich stark ab wie die Kernstädte
(35.8%). Das Resultat könne nicht mit dem Links-Rechts-Schema erklärt werden,
betonte die NZZ. Stattdessen seien vor allem die persönliche Einstellung zur
Familienpolitik und zur Rolle des Staates relevant gewesen. Die externe
Kinderbetreuung würde in der Romandie stärker akzeptiert und durch den Staat stärker
unterstützt als in der Deutschschweiz, betonte denn auch CVP-Ständerätin Marianne
Maret (cvp, VS) gegenüber der NZZ. Entsprechend habe in der Westschweiz vor allem
der Drittbetreuungsabzug im Mittelpunkt gestanden, während in der Deutschschweiz
hauptsächlich über den Kinderabzug diskutiert worden sei, stellte SP-Nationalrätin
Franziska Roth (sp, SO) fest. Eine zu späte Kampagne in der Romandie machte
schliesslich SP-Nationalrat Roger Nordmann für den hohen Anteil Ja-Stimmen in der
französischsprachigen Schweiz verantwortlich. Christian Levrat erachtete das Ergebnis
insgesamt als Absage des Volkes an die bürgerliche Steuerpolitik und als Ausblick auf
andere bürgerliche Projekte zur Abschaffung der Stempelabgabe, der Industriezölle,
des Eigenmietwerts oder der Heiratsstrafe. Stattdessen müssten nun Familien mit
tiefen und mittleren Einkommen entlastet werden, insbesondere durch die Senkung der
Krankenkassenprämien und die kostenlose Bereitstellung von Kita-Plätzen. Philipp
Kutter wollte die Entlastung von Familien weiterverfolgen und plante anstelle des
Kinderabzugs einen Abzug vom Steuerbetrag. Dass neben der Erhöhung des
Kinderabzugs auch die Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs gescheitert war, erachtete
Christa Markwalder nicht als entmutigend und setzte auf ihre eingereichte
parlamentarische Initiative. Anders als bei der ersten Behandlung des Themas im
Nationalrat, als sich die SP- und die Grüne-Fraktion gegen Eintreten ausgesprochen
hatten, kündigte Christian Levrat an, die parlamentarische Initiative zu unterstützen.
Dies sei aber nur ein erster Schritt, zusätzlich brauche es auch Lösungen, die sich für
die Mehrheit der Bevölkerung auszahlten.
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Abstimmung vom 27. September 2020

Beteiligung: 59.2%
Ja: 1'164'415 (36.8%)
Nein: 2'003'179 (63.2%)

Parolen:
- Ja: BDP (1*), CVP, EVP (1*), FDP (1*), SVP; SGV
- Nein: EDU, GLP (1*), GPS, PdA, SD, SP; SGB, SSV, Travail.Suisse, VPOD
- Stimmfreigabe: Economiesuisse, SAV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 10

Indirekte Steuern

Nachdem die SP und die Gewerkschaften gegen den 1991 vom Parlament beschlossenen
Abbau der Stempelsteuer auf Finanzmarktgeschäften ein Referendum eingereicht
hatten, kam die Vorlage am 27. September zur Abstimmung.

Die Argumente für und gegen die Änderung des Stempelsteuergesetzes unterschieden
sich kaum von jenen, welche schon 1991 im Rahmen der Revision der
Bundesfinanzordnung, in welche die Änderung des Stempelsteuergesetzes integriert
war, vorgebracht worden waren. Mit einem klaren Mehr von 61,5% wurde die Vorlage
vom Volk angenommen; die höchsten Ja-Anteile mit 68 bis 71% verzeichneten die
Finanzzentren Genf, Zürich und Zug, den geringsten Anteil mit 50,8% erzielte der
Kanton Uri. Gemäss der Vox-Analyse waren parteipolitische Merkmale und die Links-
Rechts-Orientierung besonders relevant für das Stimmverhalten. Unter den
bürgerlichen Parteien konnte die FDP ihre Anhängerschaft am besten hinter ihre Parole
scharen. Im rot-grünen Lager, welches die eigentliche Gegnerschaft der Vorlage
ausmachte, konnte die SP ihre Anhängerschaft nicht von einem Nein überzeugen: fast
die Hälfte ihrer Sympathisanten stimmte für die Abschaffung der Stempelabgaben;
unter der grünen Wählerschaft waren es mit 42% etwas weniger. Die
soziodemographischen Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildung und Sprachregion
waren kaum relevant für das Stimmverhalten. Bei den Beweggründen wurden von den
Befürwortern die Erhaltung des Finanzplatzes Schweiz, die Verhinderung von
Kapitalabwanderung sowie die Konkurrenzfähigkeit des Bankenwesens genannt. Unter
den Nein-Stirnmenden gaben 42% die prekäre Situation der Bundesfinanzen und die
fehlende Kompensation der Einnahmenausfälle als Hauptgrund für ihre ablehnende
Haltung an. Eine zweite wichtige Gruppe von Gegnern liess vor allem eine grundsätzlich
kritische Haltung gegenüber dem profitorientierten Denken der Banken erkennen.

Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,7%
Ja: 1 230 579 (61,5%)
Nein: 771'351 (38,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVR, SVP, LP, LdU, EVP (1*), AP; SHIV, SGV.
– Nein: SP, GP, PdA, EDU; SGB, CNG.
– Stimmfreigabe: SD
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Weil das Steuerpaket 2004 in der Volksabstimmung gescheitert war, konnten auch die
unbestrittenen Massnahmen im Bereich der Stempelabgaben nicht in Kraft treten. Da
deren Geltungsdauer bis Ende 2005 befristet ist, verabschiedete das Parlament im
Frühling eine gegenüber dem abgelehnten Steuerpaket inhaltlich unveränderte
Revisionsvorlage. Das Geschäft passierte die Schlussabstimmung im Ständerat mit 41
Stimmen und einer Enthaltung und im Nationalrat mit 142:25 Stimmen bei 13
Enthaltungen; die Vorbehalte stammten von den Grünen und der SP. Um zu verhindern,
dass dem Bund ab 2006 Steuereinnahmen in der Höhe von 310 Mio Fr. entgehen, ergriff
ein linkes Komitee (PdA, SolidaritéS, Juso, Mediengewerkschaft Comedia, Tessiner
Lehrlings- und StudentInnengewerkschaft) das Referendum, welches jedoch aufgrund
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fehlender Unterschriften nicht zustande kam. 12

Finanz- und Ausgabenordnung

Die Oppositionsgruppe rekrutierte sich aus den Kreisen der PdA und des Landesrings.
Die ersten stellten der Finanzvorlage, die sie als «Reform für die Reichen»
bezeichneten, ein prinzipielles Nein entgegen. Die zweiten begründeten ihre Ablehnung
mit Mängeln der Vorlage. Sie kritisierten das Fehlen von Ansätzen zu einer
Steuerharmonisierung, die mangelnde Rücksicht auf die arbeitenden Ehefrauen, den
Verzicht auf jede Reform und auch die «Privilegierung der Reichen». Schliesslich lehnte
auch die EVP die Finanzordnung ab, und zwar weil der Bundesrat den Bierbrauern bei
der Regelung der Biersteuer «ungerechtfertigte Sonderrechte» eingeräumt habe. Alle
übrigen bedeutenden schweizerischen Parteien, Verbände und Gruppierungen
empfahlen den Stimmbürgern, ein Ja in die Urne zu legen. Sie taten dies ohne grosse
Begeisterung und im Bewusstsein, dass für grössere Reformen, wie sie von den Parteien
in ihren Wahlprogrammen postuliert wurden, keine tragfähige Mehrheit zu finden war.
Die Abstimmung vom 6. Juni warf keine hohen Wellen. Sie ergab einen komfortablen
Stimmenüberschuss (930'878 Ja, 348'702 Nein) für die Vorlage. Kein einziger Stand
lehnte sie ab. Das nochmalige Absinken der Stimmbeteiligung auf 37 Prozent wurde
teilweise der erstmaligen Teilnahme der Frauen an einem eidgenössischen Urnengang
zugeschrieben. Das Aktionskomitee für die Rechte von Volk und Ständen in
Steuersachen, das im November 1970 die damalige Vorlage mit einer Gegeninitiative
bekämpft hatte, sah seine Ziele erreicht und verzichtete auf die Einreichung des
Volksbegehrens.

Abstimmung vom 06. Juni 1971

Beteiligung: 37.76%
Ja: 930'878 (72.75%) / Kantone: 19 6/2
Nein: 348'702 (27.25%) / Kantone: 0

Parolen:
- Ja: CVP, FDP, LPS, SD, SPS, SVP
- Nein: EVP, LdU, PdA 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.1971
ULRICH KLÖTI

Mit 90:75 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion Folge, welche die Einführung des Finanzreferendums auf Bundesebene
verlangt. Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen, die neue einmalige oder neue
wiederkehrende Ausgaben nach sich ziehen, sollen ab einem bestimmten Betrag dem
fakultativen Referendum unterstehen. Gemäss der Mehrheit der vorberatenden SPK
könnten einzelne konkrete Ausgaben für das Volk von grösserem Interesse sein als
abstrakte Gesetze. Analysen auf Gemeinde- und Kantonsebene hätten zudem gezeigt,
dass das Finanzreferendum eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben und die
Verschuldung habe. Linke und Teile der CVP lehnten den Vorstoss ab mit dem Hinweis,
dass die Ausgaben zumeist auf Gesetzen beruhen, die bereits dem Referendum
unterstanden. Eine weitere parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion (Pa. Iv.
03.402), welche die Einführung eines Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse
verlangte, die zu nennenswerten Mehrausgaben führen, wurde verworfen. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
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Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Ende Februar war ein Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt worden,
welcher auf eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion aus dem Jahr 2004
zurückgeht, welche das Finanzreferendum auf Bundesebene einführen wollte.
Verpflichtungskredite, welche neue einmalige Ausgaben von mehr als 200 Mio Fr. oder
neue wiederkehrende Ausgaben ab 20 Mio Fr. vorsehen, sollten damit dem fakultativen
Referendum unterstellt werden. Die Initianten hatten sich davon ein grösseres
Interesse des Volkes an Abstimmungen und eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben
und die Schulden erhofft. Während sich die Wirtschaftsverbände und die bürgerlichen
Parteien positiv zu der Initiative äusserten, gab es insbesondere von linker Seite und
Teilen der CVP Widerstand. Auch die Konferenz der Finanzdirektoren (FDK) wies auf
kritische Punkte hin, obwohl sich der Vorstand insgesamt für ein Finanzreferendum auf
Bundesebene ausgesprochen hatte. Als entscheidend erachtete diese, dass der Bund
für die Kantone ein verlässlicher Partner bleibe und dass Kredite, die für den Vollzug
der Programmvereinbarungen nötig sind, als gebunden qualifiziert und nicht dem
Finanzreferendum unterstellt werden. Einige Kantone befürchteten zudem rechtliche
Unsicherheiten, da sich auch in der kantonalen Praxis bisweilen Abgrenzungsprobleme
in der Frage ergeben, bei welchen Beschlüssen das Finanzreferendum zur Anwendung
kommen kann. Im Anschluss an die Vernehmlassung und nach der Prüfung
verschiedener Umsetzungsmöglichkeiten der Initiative beschloss die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates mit 12 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung, nicht auf die
Vorlage einzutreten und die Initiative dem Rat zur Abschreibung zu beantragen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
LINDA ROHRER

Der Nationalrat schrieb mit 123 zu 60 Stimmen gegen den Widerstand der SVP, welche
den Vorstoss 2003 eingereicht hatte, eine parlamentarische Initiative ab, mit der auf
Bundesebene ein Finanzreferendum verlangt wurde. 2004 hatte der Rat dem Begehren
in einer ersten Phase Folge gegeben. Nach einer breiten Vernehmlassung war die
Kommission in der Zwischenzeit aber zur Einsicht gelangt, dass ein Finanzreferendum
auf Bundesebene umstritten ist und wohl auch nicht zweckmässig wäre. Bundesrat
Merz sprach sich ebenfalls für eine Abschreibung aus, da es zielführendere Instrumente
zur Eindämmung der Bundesausgaben gebe, insbesondere die Schuldenbremse, zudem
würden mit diesem Instrument Ausgaben, die von Bundesrat und Parlament als
dringlich erachtet werden, über Gebühr verzögert. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI

Finanzausgleich

Bei einer tiefen Beteiligung von lediglich 36,9% nahmen Volk und Stände am 28.
November 2004 die Verfassungsänderung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) mit 64,4% Ja-Stimmen an.
Abgelehnt wurde die Vorlage nur in den Kantonen Zug (83% Nein), Schwyz (56%) und
Nidwalden (53%).

Abstimmung vom 28. November 2004

Beteiligung: 36,9%
Ja: 1 104 565 (64,4%) / 18 5/2 Stände
Nein: 611 331 (35,6%) / 2 ½ Stände

Parolen:
– Ja: CVP (2*), FDP (1*), SVP (6*), LP, EVP, EDU, FP, Lega; economiesuisse, SGV, ZSA, SBV,
Gemeindeverband, Städteverband, Tourismusverband, Verband öffentlicher Verkehr.
– Nein: SP (9*), GP, CSP, PdA (1*); SGB, Travail.Suisse, Pro Mente Sana, Sehbehinderte,
Hörgeschädigte.
– Stimmfreigabe: SD.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Im Abstimmungskampf am umstrittensten war die vollständige Zuweisung der
Finanzierung der Behindertenheime und -integrationsmassnahmen an die Kantone. Ein
Teil der Behindertenorganisationen befürchtete infolge des Wegfalls der
Bundessubventionen einen Leistungsabbau und bekämpfte deshalb die NFA.
Unterstützt wurde sie dabei von der SP, den Grünen und den Gewerkschaften, welche
die Nein-Parole ausgaben, wobei sechs Kantonalsektionen der SP (BE, BL, FR, NW, TG,
UR) Annahme empfahlen und zwei die Stimme freigaben (BS, SZ). Die Modernisierung
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des interkantonalen Finanzausgleichs mit seiner neuen Berechnungsbasis (steuerbare
Einkommen und Vermögen) und dem Lastenausgleich zugunsten von Gebirgskantonen
und Kantonen mit Grossstädten war an sich nicht bestritten. Da sie aber eine
Mehrbelastung von einigen Geberkantonen – und dort möglicherweise
Steuererhöhungen – mit sich brachte, regte sich Widerstand. In diesen Kantonen (BL,
NW, SZ, ZG, ZH) bekämpfte deshalb auch die SVP die Vorlage.

Gemäss Vox-Analyse am stärksten auf den Stimmentscheid ausgewirkt hat sich das
Vertrauen in den Bundesrat. Von den sozialen Merkmalen hatte nur das
Haushaltseinkommen einen gewissen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten
(Gutsituierte nahmen die Vorlage eher an als ärmere Bevölkerungsschichten). Auffallend
ist, dass wesentlich mehr Befragte als bei anderen Abstimmungen spontan angaben, der
Empfehlung von Bundesrat und Parlament gefolgt zu sein. 17
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